
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2001/7/27 95/08/0285
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.2001

Index

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §4 Abs1 Z1;

ASVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Es ist für die Frage der Versicherungsp5icht des Beschäftigungsverhältnisses eines Dienstnehmers nicht von Relevanz,

ob dieser von einer entsprechenden Meldung bei der Sozialversicherung Kenntnis hatte oder nicht.
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